
Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Deutsche Bahn AG trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 130 vom 30.4.2011. 

Beschluss des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 
29. November 2011 — Tresplain Investment Ltd/ 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 

Muster und Modelle), Hoo Hing Holdings Ltd 

(Rechtssache C-76/11 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Gemeinschaftsmarke — Verordnung (EG) 
Nr. 40/94 — Art. 8 Abs. 4 und Art. 52 Abs. 1 Buchst. c 
— Gemeinschaftsbildmarke Golden Elephant Brand — Auf 
eine nicht eingetragene nationale Bildmarke GOLDEN ELE
PHANT gestützter Nichtigkeitsantrag — Verweisung auf das 
für die ältere Marke geltende nationale Recht — Regeln des 
Common Law für die Klage wegen Kennzeichenverletzung 

(action for passing off)) 

(2012/C 109/06) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Tresplain Investment Ltd (Prozessbevoll
mächtigter: B. Brandreth, Barrister) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Harmonisierungsamt für den Binnen
markt (Marken, Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigter: 
D. Botis), Hoo Hing Holdings Ltd (Prozessbevollmächtigter: M. 
Edenborough, QC) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Achte Kammer) vom 
9. Dezember 2010, Tresplain Investments/HABM — Hoo Hing 
(T-303/08), mit dem das Gericht eine Klage der Inhaberin der 
Gemeinschaftsbildmarke „Golden Elephant Brand“ für Waren 
der Klasse 30 auf Aufhebung der Entscheidung R 889/2007-1 
der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für 
den Binnenmarkt (HABM) vom 7. Mai 2008 abgewiesen hat, 
mit der die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung aufgehoben 
wurde, den von der Inhaberin der nationalen nicht eingetrage
nen Bildmarke „GOLDEN ELEPHANT“ für Waren der Klasse 30 
gestellten Antrag auf Nichtigerklärung der genannten Marke zu
rückzuweisen — Auslegung und Anwendung von Art. 8 Abs. 4 
der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Ver
ordnung [EG] Nr. 207/2009) 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Tresplain Investments Ltd trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 120 vom 16.4.2011. 

Beschluss des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 19. 
Januar 2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Upper 
Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Vereinigtes 
Königreich) — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/ 
The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs 

(Rechtssache C-117/11) ( 1 ) 

(Art. 104 § 3 Abs. 1 der Verfahrensordnung — Besteuerung 
— Mehrwertsteuer — Sechste Richtlinie — Art. 28 Abs. 2 
Buchst. a — Art. 28 Abs. 3 Buchst. b — Befreiung bestimm
ter Beförderungsdienstleistungen — Umsatz, bei dem Dienst
leistungen des Parkens von Autos und die Beförderung von 
Reisenden zwischen dem Parkplatz und dem Flughafen zusam
mentreffen — Vorliegen von zwei unterschiedlichen Dienst
leistungen oder einer einheitlichen Leistung — Grundsatz 

der steuerlichen Neutralität) 

(2012/C 109/07) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerinnen: Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd 

Beklagter: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & 
Customs 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Upper Tribunal (Tax and Chan
cery Chamber) — Auslegung der Richtlinie 77/388/EWG: 
Sechste Richtlinie des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmoni
sierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Um
satzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) — 
Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, Ausnahmeregelungen, wo
nach die auf der vorausgehenden Stufe gezahlte Steuer zurück
erstattet wird, beizubehalten — Beibehaltung einer nationalen 
Ausnahmeregelung, wonach die auf bestimmte Beförderungs
dienstleistungen gezahlte Steuer zurückerstattet wird — Wirt
schaftsteilnehmer, der Flugreisenden Parkdienstleistungen in 
Verbindung mit einer Beförderung zwischen dem Parkplatz 
und dem Flughafen anbietet — Einstufung des Vorgangs für 
die Zwecke der Mehrwertsteuer als einheitliche Leistung oder 
als mehrere eigenständige Leistungen 

Tenor 

Die Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage in der Fassung der Richtlinie 
92/111/EWG des Rates vom 14. Dezember 1992 ist dahin aus
zulegen, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens 
Dienstleistungen des Parkens eines Fahrzeugs auf einem außerhalb 
des Flughafengeländes gelegenen Parkplatz und Dienstleistungen der
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Beförderung der Insassen dieses Fahrzeugs zwischen dem Parkplatz und 
dem betreffenden Flughafenterminal für die Bestimmung des anzuwen
denden Mehrwertsteuersatzes als eine komplexe einheitliche Leistung 
anzusehen sind, bei der die Parkdienstleistung im Vordergrund steht. 

( 1 ) ABl. C 145 vom 14.5.2011. 

Beschluss des Gerichtshofs vom 29. November 2011 
— Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/ 

Europäische Kommission 

(Rechtssache C-235/11 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Art. 119 der Verfahrensordnung — Von den 
Unionsorganen für eigene Rechnung vergebene öffentliche 
Aufträge — Ausschreibung über IT-Dienste und Benutzer
support für das System des Handels mit Emissionsrechten in 
der Gemeinschaft (CITL und CR) — Ablehnung des Angebots 
— Begründungspflicht — Gleichbehandlungsgrundsatz — 
Offensichtlich unzulässiges und offensichtlich unbegründetes 

Rechtsmittel) 

(2012/C 109/08) 

Verfahrenssprache: Englisch 
Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Prozessbevoll
mächtigte: N. Korogiannakis und M. Dermitzakis, dikigoroi) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigter: D. Calciu) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Achte Kammer) vom 
3. März 2011 in der Rechtssache T-589/08 (Evropaïki Dynami
ki/Kommission), mit dem eine Klage auf Nichtigerklärung der 
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 2008 über die 
Ablehnung des Angebots der Rechtsmittelführerin im Rahmen 
des Ausschreibungsverfahrens ENV.C2/FRA/2008/0017 betref
fend den Abschluss eines Rahmenvertrags für IT-Dienste und 
Benutzersupport im Zusammenhang mit dem System des Han
dels mit Emissionsrechten in der Gemeinschaft (Europäisches 
Zentralregister [CITL] und Gemeinschaftsregister [CR]) (ABl. 
2008/S 72-096229) und der Entscheidung, den Auftrag an 
einen anderen Bieter zu vergeben, sowie auf Schadensersatz 
abgewiesen wurde 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 211 vom 16.7.2011. 

Beschluss des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 
9. Dezember 2011 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Tribunal de première instance de Liège — Belgien) — 

Auditeur du travail/Yangwei SPRL 

(Rechtssache C-349/11) ( 1 ) 

(Art. 104 § 3 Abs. 1 der Verfahrensordnung — Richtlinie 
97/81/EG — Hindernisse verwaltungstechnischer Natur, die 
die Teilzeitarbeitsmöglichkeiten beschränken können — 
Obligatorische Bekanntmachung und Aufbewahrung der 

Arbeitsverträge und der Arbeitszeiten) 

(2012/C 109/09) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal de première instance de Liège 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Auditeur du travail 

Beklagte: Yangwei SPRL 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunal de première instance 
de Liège — Auslegung der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 
15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB ge
schlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit (ABl. 
1998, L 14, S. 9) — Zulässigkeit einer nationalen Regelung, 
die vom Arbeitgeber die Erstellung von Dokumenten, in denen 
die Abweichungen von den Arbeitszeiten enthalten sind, sowie 
die Aufbewahrung und die Bekanntmachung der Verträge und 
der Arbeitszeiten der Teilzeitarbeitnehmer verlangt — Hinder
nisse verwaltungstechnischer Natur, die die Teilzeitarbeitsmög
lichkeiten beschränken können 

Tenor 

Paragraf 4 der Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit im Anhang 
der Richtlinie 97/81/EWG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu 
der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung 
über Teilzeitarbeit ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Re
gelung nicht entgegensteht, wonach Arbeitgebern Verpflichtungen zur 
Aufbewahrung und Bekanntmachung der Arbeitsverträge und der Ar
beitszeiten der Teilzeitarbeitnehmer auferlegt werden, wenn feststeht, 
dass diese Regelung nicht dazu führt, Letztere weniger günstig als 
Vollzeitarbeitnehmer zu behandeln, die sich in einer vergleichbaren 
Situation befinden, oder — falls eine unterschiedliche Behandlung 
vorliegt — feststeht, dass diese durch objektive Gründe gerechtfertigt 
ist und nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung der auf diese 
Weise verfolgten Ziele erforderlich ist. Es ist Sache des vorlegenden 
Gerichts, die erforderlichen tatsächlichen und rechtlichen Überprüfun
gen insbesondere im Hinblick auf das anwendbare nationale Recht 
vorzunehmen, um zu beurteilen, ob dies in der Rechtssache, mit der 
es befasst ist, der Fall ist.
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